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Stand: 08. Februar 2008 

 

 

 

Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen 

(Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen) 

 

 

Teil I: 

Allgemeine Vorschriften 

 

 

§ 1 

 Anwendungsbereich 

 

Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten für die Berechnung der Entgelte für die 

Leistungen der Architektinnen und Architekten und der Ingenieurinnen und Ingenieure 

(Auftragnehmerin oder Auftragnehmer) mit Sitz im Inland, soweit sie durch diese 

Verordnung erfasst werden. 

 

 

§ 2 

 Begriffsbestimmungen 

 

Im Sinne dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. Objekte sind Gebäude, raumbildende Ausbauten, Freianlagen, Ingenieurbauwerke 

und Verkehrsanlagen. Gebäude sind selbstständig benutzbare, überdeckte 

bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden können und geeignet oder 

bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. 

2. Neubauten und Neuanlagen sind neu zu errichtende oder neu herzustellende 

Objekte. 

3. Wiederaufbauten sind die Wiederherstellung zerstörter Objekte auf vorhandenen 

Bau- oder Anlageteilen. Sie gelten als Neubauten, sofern eine neue Planung 

erforderlich ist. 
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4. Erweiterungsbauten sind Ergänzungen eines vorhandenen Objekts, zum Beispiel 

durch Aufstockung oder Anbau. 

5. Umbauten sind Umgestaltungen eines vorhandenen Objekts mit wesentlichen 

Eingriffen in Konstruktion oder Bestand. 

6. Modernisierungen sind bauliche Maßnahmen zur nachhaltigen Erhöhung des 

Gebrauchswertes eines Objekts, soweit sie nicht unter die Nummern 4, 5 oder 8 

fallen, jedoch einschließlich der durch diese Maßnahmen verursachten 

Instandsetzungen. 

7. Raumbildende Ausbauten sind die innere Gestaltung oder Erstellung von 

Innenräumen ohne wesentliche Eingriffe in Bestand oder Konstruktion. Sie können 

im Zusammenhang mit Leistungen nach den Nummern 2 bis 6 anfallen. 

8. Instandsetzungen sind Maßnahmen zur Wiederherstellung des zum 

bestimmungsmäßigen Gebrauch geeigneten Zustandes (Soll-Zustandes) eines 

Objekts, soweit sie nicht unter Nummer 3 fallen oder durch Maßnahmen nach 

Nummer 6 verursacht sind. 

9. Instandhaltungen sind Maßnahmen zur Erhaltung des Soll-Zustandes eines 

Objekts. 

10. Freianlagen sind planerisch gestaltete Freiflächen und Freiräume sowie 

entsprechend gestaltete Anlagen in Verbindung mit Bauwerken oder in 

Bauwerken. 

11. Fachlich allgemein anerkannte Regeln der Technik sind schriftlich fixierte 

technische Festlegungen für Verfahren, die nach herrschender Auffassung der 

beteiligten Fachleute, Verbraucher und der öffentlichen Hand geeignet sind, die 

Honorarermittlung nach dieser Verordnung zu ermöglichen, und die sich in der 

Praxis allgemein bewährt haben oder deren Bewährung nach herrschender 

Auffassung in überschaubarer Zeit bevorsteht. 

12. Die Kostenschätzung ist eine überschlägige Ermittlung der voraussichtlichen  

Baukosten; ihr liegen ein Planungskonzept, Mengenberechnungen, erläuternde 

Angaben zu den planerischen Zusammenhängen, Vorgängen und Bedingungen, 

Angaben zum Baugrundstück und zur Erschließung zu Grunde. 

13. Die Honorarzonen sind eine Bewertung des Schwierigkeitsgrades eines 

Bauvorhabens. 
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§ 3 

 Leistungen und Leistungsbilder 

 

(1) Leistungen, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung eines Auftrags im Allgemeinen 

erforderlich sind, sind in Leistungsbildern erfasst. Andere Leistungen, die durch 

eine Änderung des Leistungsziels, des Leistungsumfangs, einer Änderung des 

Leistungsablaufs oder anderer Anordnungen der Auftraggeberin oder des 

Auftraggebers erforderlich werden, sind von den Leistungsbildern nicht erfasst. 

 

(2) Die Leistungsbilder stellen die Aufgabenbeschreibung nach dieser Verordnung 

dar. Sie gliedern sich in die folgenden Leistungsphasen 1 bis 5:  

1. Grundlagenermittlung,  

2. Vorplanung, 

3. Entwurfsplanung, 

4. Genehmigungsplanung und 

5. Ausführungsplanung. 

Die Leistungsbilder des Teils II sind in den Leistungsphasen 1 bis 3 zusammen 

gefasst. 

 

(3) Das Ergebnis jeder Leistungsphase ist mit der Auftraggeberin oder dem 

Auftraggeber abzustimmen. 

 

(4) Die Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 3 in Teil II und der Leistungsphasen in 

den Teilen III bis IV dieser Verordnung werden in Vomhundertsätzen der Honorare 

bewertet. 

 

§ 4 

Anrechenbare Kosten 

 

(1) Anrechenbare Kosten sind Teil der Kosten für Maßnahmen zur Herstellung, zum 

Umbau und zur Modernisierung von Objekten sowie die damit zusammenhängenden 

Aufwendungen. Sie sind nach fachlich allgemein anerkannten Regeln der Technik oder 

auf der Grundlage ortsüblicher Preise nach den einschlägigen Verwaltungsvorschriften 

(Kostenvorschriften) zu ermitteln. 
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(2) Als anrechenbare Kosten gelten ortsübliche Preise, wenn die Auftraggeberin oder 

der Auftraggeber 

1.  selbst Lieferungen oder Leistungen übernimmt, 

2. von bauausführenden Unternehmen oder von Lieferern sonst nicht übliche 

Vergünstigungen erhält, 

3.  Lieferungen oder Leistungen in Gegenrechnung ausführt oder 

4.  vorhandene oder vorbeschaffte Baustoffe oder Bauteile einbauen lässt. 

 

 

§ 5 

Honorarzonen 

 

(1) Bauvorhaben werden folgenden Honorarzonen zugerechnet: 

1. Honorarzone I:  sehr geringe Planungsanforderungen, 

2. Honorarzone II: geringe Planungsanforderungen, 

3. Honorarzone III: durchschnittliche Planungsanforderungen, 

4. Honorarzone IV: überdurchschnittliche Planungsanforderungen und 

5. Honorarzone V: sehr hohe Planungsanforderungen. 

 

(2) Landschaftspläne und die Planung der technischen Ausrüstung werden 

abweichend von Absatz 1 folgenden Honorarzonen zugerechnet: 

1. Honorarzone I:  geringe Planungsanforderungen, 

2. Honorarzone II: durchschnittliche Planungsanforderungen und 

3. Honorarzone III: hohe Planungsanforderungen. 

 

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 werden Grünordnungspläne und 

Landschaftsrahmenpläne folgenden Honorarzonen zugerechnet: 

  1. Honorarzone I:  durchschnittliche Planungsanforderungen 

  2. Honorarzone II:  hohe Planungsanforderungen 

 

(4) Die Honorarzonen sind anhand der Bewertungsmerkmale in den 

Honorarregelungen der jeweiligen Leistungsbilder der Teile II bis IV zu ermitteln. 
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§ 6 

 Grundlagen des Honorars 

 

Das Honorar für Leistungen nach dieser Verordnung richtet sich nach  

a) den einvernehmlich festgelegten, anrechenbaren Nettobaukosten auf der Grundlage 

der Kostenschätzung oder nach Verrechnungseinheiten oder Flächengrößen, 

b) dem Leistungsbild und  

c) der dazugehörigen Honorartafel, die auf einvernehmlich festgelegten, anrechenbaren 

Kosten, Werten oder Verrechnungseinheiten basiert sowie  

d) der Honorarzone. 

 

 

§ 7 

 Honorarvereinbarung 

 

(1) Die Vertragsparteien treffen bei Auftragserteilung im Rahmen der durch diese 

Verordnung festgesetzten Mindest- und Höchstsätze eine Vereinbarung über die 

Leistung und die einvernehmlich festgelegten, anrechenbaren Kosten im Sinne des § 6 

Buchstabe a). Die in dieser Verordnung festgesetzten Mindest- und Höchstsätze 

müssen auch bei Vereinbarung von Zeithonoraren eingehalten werden. 

 

(2) Liegen die einvernehmlich festgelegten, anrechenbaren Kosten, Werte oder 

Verrechnungseinheiten außerhalb der Tafelwerte dieser Verordnung, sind die Honorare 

frei vereinbar. 

 

(3) Die in dieser Verordnung festgesetzten Mindestsätze können durch schriftliche 

Vereinbarung in Ausnahmefällen unterschritten werden. Dabei bleiben Umstände, 

soweit sie bereits für die Einordnung in Honorarzonen oder für die Einordnung in den 

Rahmen der Mindest- und Höchstsätze mitbestimmend gewesen sind, außer Betracht. 

 

(4) Die in dieser Verordnung festgesetzten Höchstsätze dürfen nur bei 

außergewöhnlichen oder ungewöhnlich lange dauernden Leistungen durch schriftliche 

Vereinbarung überschritten werden.  
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(5) Ändern sich die Leistungsanforderungen während der Laufzeit des Vertrages mit 

der Folge von Baukostenveränderungen, kann die dem Honorar zugrundeliegende 

Vereinbarung durch schriftliche Vereinbarung angepasst werden. 

 

(6) Sofern keine Honorarvereinbarung nach Absatz 1 getroffen worden ist, gelten die 

jeweiligen Mindestsätze auf der Basis der anrechenbaren Kosten der Kostenschätzung 

als vereinbart. 

Sofern keine Honorarvereinbarung nach Absatz 1 getroffen worden ist, sind die 

Leistungsphasen 1 und 2 bei der Flächenplanung mit den Mindestsätzen vom Hundert 

des jeweiligen Honorars zu bewerten. 

 

(7) In Fällen des Unterschreitens oder Überschreitens der einvernehmlich 

festgelegten anrechenbaren Kosten kann ein Bonus- oder ein Malus-Honorar in Höhe 

von 10 Prozent des Honorars vereinbart werden. 

 

§ 8 

 Berechnung des Honorars in besonderen Fällen 

 

(1) Werden nicht alle Leistungsphasen eines Leistungsbildes übertragen, so dürfen 

nur die für die übertragenen Phasen vorgesehenen Teilhonorare berechnet werden. 

 

(2) Werden nicht alle Leistungen einer Leistungsphase übertragen, so darf für die 

übertragenen Leistungen nur ein Honorar berechnet werden, das dem Anteil der 

übertragenen Leistungen an der gesamten Leistungsphase entspricht. Das gleiche gilt, 

wenn wesentliche Teile von Leistungen der Auftragnehmerin oder dem Auftragnehmer 

nicht übertragen werden. Ein zusätzlicher Koordinierungs- und Einarbeitungsaufwand 

ist zu berücksichtigen. 

 

 

§ 9 

 Vorplanung und Entwurfsplanung als Einzelleistung 
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(1) Wird bei Flächennutzungsplänen, Gebäuden, Freianlagen, Ingenieurbauwerken, 

Verkehrsanlagen und technischer Ausrüstung die Vorplanung oder Entwurfsplanung als 

Einzelleistung in Auftrag gegeben, können die entsprechenden Leistungsbewertungen 

1.  für die Vorplanung bis zu 17 Prozentpunkte und 

2.  für die Entwurfsplanung bis zu 45 Prozentpunkte 

in Bezug auf die Leistungsbewertung der jeweiligen Leistungsphase erhöht werden. 

 

(2) Wird die Vorplanung bei Landschaftsplänen oder Grünordnungsplänen als 

Einzelleistung in Auftrag gegeben, können abweichend von den Leistungsbewertungen 

in Teil II, Abschnitt II bis zu 60 vom Hundert für die Vorplanung vereinbart werden. 

 

§ 10 

 Mehrere Vor- oder Entwurfsplanungen 

 

(1) Werden auf Veranlassung der Auftraggeberin oder des Auftraggebers mehrere 

Vor- oder Entwurfsplanungen für dasselbe Objekt nach grundsätzlich verschiedenen 

Anforderungen gefertigt,  so können für die umfassendste Vor- oder Entwurfsplanung 

die vollen Vomhundertsätze dieser Leistungsphasen nach § 3 Absatz 2, außerdem bei 

der Berechnung des Honorars für jede andere Vor- oder Entwurfsplanung die anteiligen 

Vomhundertsätze der entsprechenden Leistungen vertraglich vereinbart werden. 

 

 

(2) Werden unter Beibehaltung des Leistungsziels Änderungen des Bauentwurfs auf 

Veranlassung der Auftraggeberin oder des Auftraggebers vorgenommen, die eine 

Wiederholung von Planungsleistungen zur Folge haben, so können für die 

umfassendste Vor- oder Entwurfsplanung die vollen Vomhundertsätze dieser 

Leistungsphasen nach § 3 Absatz 2, außerdem bei der Berechnung des Honorars für 

jede andere Vor- oder Entwurfsplanung die anteiligen Vomhundertsätze der 

entsprechenden Leistungen vereinbart werden. 

 

 

§ 11 

 Auftrag für mehrere Objekte 
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(1) Umfasst ein Auftrag mehrere Objekte, so sind die Honorare vorbehaltlich der 

nachfolgenden Absätze für jedes Objekt getrennt zu berechnen. 

 

(2) Umfasst ein Auftrag mehrere im Wesentlichen gleichartige Objekte, die im 

zeitlichen oder örtlichen Zusammenhang unter gleichen baulichen Verhältnissen 

beplant und errichtet werden sollen oder Objekte nach Typenplanung oder 

Serienbauten, so sind für die erste bis vierte Wiederholung die Vomhundertsätze der 

Leistungsphase 1 bis 5 um 50 von Hundert, von der fünften bis siebten Wiederholung 

um 60 von Hundert und ab der 8. Wiederholung um 70 von Hundert zu mindern. 

 

(3) Umfasst ein Auftrag Leistungen, die bereits Gegenstand eines anderen Auftrages 

zwischen den Vertragsparteien waren, so findet Absatz 3 für die Vomhundertsätze der 

Leistungsphasen 1 bis 5 in Bezug auf den neuen Auftrag auch dann Anwendung, wenn 

die Leistungen nicht im zeitlichen oder örtlichen Zusammenhang erbracht werden 

sollen. 

 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht bei der Flächenplanung. Soweit bei 

städtebaulichen Leistungen im Sinne der §§ 16 bis 20 die Festlegungen, Ergebnisse 

oder Erkenntnisse anderer Pläne, insbesondere die Bestandsaufnahme und 

Bewertungen von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen herangezogen werden, ist 

das Honorar angemessen zu reduzieren; dies gilt auch, wenn mit der Aufstellung dieser 

Pläne andere Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer betraut waren. 

 

§ 12 

 Planausschnitte 

 

Werden Teilflächen bereits aufgestellter Flächennutzungspläne oder Bebauungspläne 

geändert oder überarbeitet (Planausschnitte), so sind bei der Berechnung des Honorars 

nur die Ansätze des zu bearbeitenden Planausschnitts anzusetzen. 

 

 

§ 13 

 Interpolation 
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Die zulässigen Mindest- und Höchstsätze für Zwischenstufen der in den Honorartafeln 

angegebenen anrechenbaren Kosten, Werte und Verrechnungseinheiten (VE) sind 

durch lineare Interpolation zu ermitteln. 

 

 

§ 14 

 Nebenkosten 

 

(1) Die bei der Ausführung des Auftrages entstehenden Nebenkosten der 

Auftragnehmerin oder des Auftragnehmers können, soweit sie erforderlich sind, 

abzüglich der nach § 15 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern 

neben den Honoraren dieser Verordnung berechnet werden. Die Vertragsparteien 

können schriftlich vereinbaren, dass abweichend von Satz 1 eine Erstattung ganz oder 

teilweise ausgeschlossen ist. 

 

(2) Zu den Nebenkosten gehören insbesondere: 

1.  Post- und Fernmeldegebühren, 

2. Kosten für Vervielfältigungen von Zeichnungen und von schriftlichen Unterlagen 

sowie Anfertigung von Filmen und Fotos, 

3. Fahrtkosten für Reisen, die über den Umkreis von mehr als 15 Kilometer vom 

Geschäftssitz der Auftragnehmerin oder des Auftragnehmers hinausgehen, in 

Höhe der steuerlich zulässigen Pauschalsätze, sofern nicht höhere Aufwendungen 

nachgewiesen werden, 

4. Trennungsentschädigungen und Kosten für Familienheimfahrten nach den 

steuerlich zulässigen Pauschalsätzen, sofern nicht höhere Aufwendungen an 

Mitarbeiter der Auftragnehmerin oder des Auftragnehmers aufgrund von tariflichen 

Vereinbarungen bezahlt werden, 

5. Entschädigungen für den sonstigen Aufwand bei längeren Reisen nach Nummer 

4, sofern die Entschädigungen vor der Geschäftsreise schriftlich vereinbart worden 

sind, 

6. Entgelte für nicht der Auftragnehmerin oder dem Auftragnehmer obliegende 

Leistungen, die von ihr oder ihm im Einvernehmen mit der Auftraggeberin oder 

dem Auftraggeber Dritten übertragen worden sind. 
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(3) Nebenkosten können pauschal oder nach Einzelnachweis abgerechnet werden. 

Sie sind nach Einzelnachweis abzurechnen, sofern nicht eine pauschale Abrechnung 

schriftlich vereinbart worden ist. 

 

 

§ 15 

 Umsatzsteuer 

 

(1) Die Auftragnehmerinnen oder Auftragnehmer haben Anspruch auf Ersatz der 

gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer für nach dieser Verordnung abrechenbare 

Leistungen, sofern nicht die Kleinunternehmerregelung nach § 19 des 

Umsatzsteuergesetzes angewendet wird.  

Satz 1 gilt auch hinsichtlich der um die nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes 

abziehbare Vorsteuer gekürzten Nebenkosten, die nach § 14 dieser Verordnung 

weiterberechenbar sind. 

 

(2) Auslagen gehören nicht zum Entgelt für die Leistung der Auftragnehmerinnen oder 

Auftragnehmer. Sie sind als durchlaufende Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinn 

einschließlich einer gegebenenfalls enthaltenen Umsatzsteuer weiter zu berechnen. 

 

 

Teil II: 

Flächenplanung 

 

Abschnitt I: Städtebau 

 

 

§ 16 

 Anwendungsbereich 

 

(1) Städtebauliche Leistungen umfassen die Vorbereitung und die Erstellung der für 

die Planarten nach Absatz 2 erforderlichen Ausarbeitungen und Planfassungen sowie 

die Mitwirkung beim Verfahren. 
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(2) Die Bestimmungen dieses Teils gelten für folgende Planarten: 

1.  Flächennutzungspläne nach den §§ 5 bis 7 des Baugesetzbuchs, 

2.  Bebauungspläne nach den §§ 8 bis 13 des Baugesetzbuchs. 

 

 

§ 17 

 Leistungsbild Flächennutzungsplan 

 

(1) Die Leistungen bei Flächennutzungsplänen sind in den in Absatz 2 aufgeführten 

Leistungsphasen zusammengefasst. Sie sind in der nachfolgenden Tabelle in 

Vomhundertsätzen der Honorare des § 19 bewertet. 

 

Bewertung der Leistungen in v.H. der Honorare 

1.   Grundlagenermittlung          12 bis 25 

2.   Vorplanung               44 

3.   Entwurfsplanung             41 

 

(2) Das Leistungsbild setzt sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, wie folgt 

zusammen: 

1.  Grundlagenermittlung 

a) Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs, 

b) Ermitteln der Planungsvorgaben durch Bestandsaufnahme, Zustandsanalyse, 

Erstellung und Gewichtung von Fachprognosen unter Berücksichtigung von 

Auswirkungen übergeordneter Planungen und 

c) Ziel- und Zweckbestimmung der Planung. 

 

2.  Vorplanung 

a) Zeichnerische Darstellung der wesentlichen Lösungen, 

b) Begründung und Darlegung der Auswirkungen der Planung und 

c) Mitwirkung an der Beteiligung von öffentlichen Stellen, Nachbargemeinden und 

Bürgern. 

 

3.  Entwurfsplanung 
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a) Entwurf des Flächennutzungsplans für die öffentliche Auslegung in der 

vorgeschriebenen Fassung mit Erläuterungsbericht, 

b) Mitwirken bei der Abfassung der Stellungnahme der Gemeinde zu Bedenken und 

Anregungen und 

c) Erstellen des Flächennutzungsplans in der durch Beschluss der Gemeinde 

aufgestellten Fassung für die Vorlage zur Genehmigung durch die höhere 

Verwaltungsbehörde. 

 

(3) Die Teilnahme an bis zu 10 Sitzungen von politischen Gremien der Auftraggeberin 

oder des Auftraggebers oder Sitzungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung, die bei 

Leistungen nach Absatz 1 anfallen, ist mit dem Honorar nach § 19 abgegolten. 

 

 

§ 18 

 Leistungsbild Bebauungsplan 

 

(1) Die Leistungen bei Bebauungsplänen sind in den in Absatz 2 aufgeführten 

Leistungsphasen zusammengefasst. Sie sind in der nachfolgenden Tabelle in 

Vomhundertsätzen der Honorare des § 20 bewertet. 

 

Bewertung der Leistungen in v.H. der Honorare 

1.  Grundlagenermittlung          12  bis 25  

2.  Vorplanung                44 

3.  Entwurfsplanung              41 

 

(2) Das Leistungsbild setzt sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, wie folgt 

zusammen: 

1.  Grundlagenermittlung 

a) Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs, 

b) Festlegen des räumlichen Geltungsbereichs und Zusammenstellen einer 

Übersicht der vorgegebenen und laufenden örtlichen und überörtlichen 

Planungen und Untersuchungen, 

c) Ermittlung der Planungsvorgaben, 

d) Analyse der Bestandsaufnahme, 
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e) Prognose der voraussichtlichen Entwicklung, insbesondere unter 

Berücksichtigung von Auswirkungen übergeordneter Planungen und 

f) Ziel- und Zweckbestimmung der Planung. 

 

2.  Vorplanung 

a) Zeichnerische Darstellung der wesentlichen Lösungen, 

b) Begründung und Darlegung der Auswirkungen der Planung, 

c) Mitwirkung an der Öffentlichkeitsbeteiligung sowie der Beteiligung von 

Behörden und Trägern öffentlicher Belange, einschließlich der Beteiligung von 

benachbarten Gemeinden und Bürgern und 

d) Überschlägige Kostenschätzung. 

 

3.  Entwurfsplanung 

a) Entwurf des Bebauungsplans für die öffentliche Auslegung in der 

vorgeschriebenen Fassung mit Begründung, 

b) Kostenermittlung, 

c) Hinweise auf bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der 

Bebauungsplan die Grundlage bilden soll, 

d) Mitwirken bei der Abfassung der Stellungnahme der Gemeinde zu Bedenken 

und Anregungen und 

e) Erstellen des Bebauungsplans in der durch Beschluss der Gemeinde 

aufgestellten Fassung nebst Begründung zur Anzeige oder Genehmigung nach 

den Landesregelungen. 

 

 

§ 19 

 Honorare für Leistungen bei Flächennutzungsplänen 

 

(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 17 aufgeführten 

Leistungen bei Flächennutzungsplänen sind in der nachfolgenden Honorartafel 

festgesetzt. 

 

Honorartafel zu § 19 Absatz 1 - Flächennutzungsplan 
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Ansätze in 
Verechnungs-
einheiten bis 

Zone I Zone II Zone III Zone IV Zone V 

von bis von bis von bis von bis von bis 
VE 

Euro Euro Euro Euro Euro 

5.000 946 1.063 1.063 1.186 1.186 1.304 1.304 1.427 1.427 1.544 

10.000 1.897 2.132 2.132 2.367 2.367 2.608 2.608 2.843 2.843 3.078 

20.000 3.032 3.410 3.410 3.789 3.789 4.172 4.172 4.550 4.550 4.929 

40.000 5.307 5.972 5.972 6.637 6.637 7.296 7.296 7.961 7.961 8.625 

60.000 7.204 8.104 8.104 9.004 9.004 9.899 9.899 10.798 10.798 11.698 

80.000 8.896 10.011 10.011 11.121 11.121 12.235 12.235 13.345 13.345 14.459 

100.000 10.354 11.647 11.647 12.946 12.946 14.239 14.239 15.538 15.538 16.832 

150.000 13.641 15.349 15.349 17.052 17.052 18.759 18.759 20.462 20.462 22.170 

200.000 16.423 18.478 18.478 20.528 20.528 22.584 22.584 24.634 24.634 26.689 

250.000 18.948 21.316 21.316 23.688 23.688 26.055 26.055 28.428 28.428 30.795 

300.000 21.602 24.302 24.302 27.001 27.001 29.701 29.701 32.401 32.401 35.100 

350.000 24.317 27.359 27.359 30.396 30.396 33.438 33.438 36.476 36.476 39.518 

400.000 26.275 29.558 29.558 32.840 32.840 36.128 36.128 39.410 39.410 42.693 

450.000 27.850 31.332 31.332 34.814 34.814 38.301 38.301 41.783 41.783 45.265 

500.000 29.680 33.392 33.392 37.104 37.104 40.811 40.811 44.523 44.523 48.235 

600.000 32.590 36.665 36.665 40.740 40.740 44.810 44.810 48.885 48.885 52.960 

 
 

(2) Die Honorare sind nach Maßgabe der Ansätze nach Absatz 3 zu berechnen. Sie 

sind für die Einzelansätze der Nummern 1 bis 4 gemäß der Honorartafel des Absatzes 

1 getrennt zu berechnen und zum Zwecke der Ermittlung des Gesamthonorars zu 

addieren. 

 

(3) Für die Ermittlung des Honorars ist von folgenden Ansätzen auszugehen: 

1. nach der für den Planungszeitraum entsprechend den Zielen der 

Raumordnung und Landesplanung  anzusetzenden Zahl der Einwohner  

je Einwohner 10 VE, 

 

2.  für die darzustellenden Bauflächen und Baugebiete 

je Hektar Fläche 1.800 VE, 
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3. für die darzustellenden Flächen nach § 5 Abs. 2 Nr. 4 des Baugesetzbuchs 

sowie nach § 5 Abs. 2 Nr. 5, 8 und 10 des Baugesetzbuchs, die nicht nach § 

5 Abs. 4 des Baugesetzbuchs nur nachrichtlich übernommen werden sollen, 

je Hektar Fläche 1.400 VE und 

 

4. für darzustellende Flächen, die nicht unter die Nummern 2 oder 3 oder 

Absatz 4 fallen, zum Beispiel  Flächen für Landwirtschaft und Wald nach § 5 

Abs. 2 Nr. 9 des Baugesetzbuchs, 

je Hektar Fläche 35 VE. 

 

(4) Gemeindebedarfsflächen und Sonderbauflächen ohne nähere Darstellung der Art 

der Nutzung sind mit dem Hektaransatz nach Absatz 3 Nr. 2 anzusetzen. 

 

(5) Liegt ein gültiger Landschaftsplan vor, der unverändert zu übernehmen ist, so ist 

ein Ansatz nach Absatz 3 Nr. 3 für Flächen mit Darstellungen nach § 5 Abs. 2 Nr. 10 

des Baugesetzbuchs nicht zu berücksichtigen; diese Flächen sind den Flächen nach 

Absatz 3 Nr. 4 zuzurechnen. 

 

(6) Die Zuordnung zu den Honorarzonen wird anhand folgender Bewertungsmerkmale 

für die planerischen Anforderungen ermittelt: 

 a) topographische Verhältnisse und geologische Gegebenheiten, 

 b) bauliche und landschaftliche Umgebung, Denkmalpflege, 

 c) Nutzungen und Dichte, 

 d) Gestaltung, 

 e) Erschließung sowie 

 f) Umweltvorsorge und ökologische Bedingungen. 

Die Ansätze 1 bis 3 in Absatz 3 sind gemeinsam einer Honorarzone zuzuordnen; der 

Ansatz nach Nummer 4 ist gesondert einer Honorarzone zuzuordnen. 

 

§ 20 

 Honorare für Leistungen bei Bebauungsplänen 
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(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 18 aufgeführten 

Leistungen bei Bebauungsplänen sind nach der Fläche des Planbereichs in Hektar in 

der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt. 

 

Honorartafel zu § 20 Absatz 1 - Bebauungsplan 
 

Fläche in 
Hektar bis Zone I Zone II Zone III Zone IV Zone V 

von bis von bis von bis von bis von bis 
ha Euro Euro Euro Euro Euro 

0,5 429 1.447 1.447 3.196 3.196 4.944 4.944 6.693 6.693 7.710 

1 864 2.643 2.643 5.696 5.696 8.753 8.753 11.806 11.806 13.585 

2 1.723 4.607 4.607 9.556 9.556 14.500 14.500 19.450 19.450 22.333 

3 2.582 6.396 6.396 12.936 12.936 19.480 19.480 26.020 26.020 29.834 

4 3.446 8.012 8.012 15.835 15.835 23.657 23.657 31.480 31.480 36.046 

5 4.305 9.617 9.617 18.729 18.729 27.840 27.840 36.951 36.951 42.263 

6 5.169 11.018 11.018 21.050 21.050 31.081 31.081 41.113 41.113 46.962 

7 5.931 12.240 12.240 23.054 23.054 33.873 33.873 44.687 44.687 50.996 

8 6.499 13.314 13.314 25.002 25.002 36.690 36.690 48.378 48.378 55.194 

9 7.071 14.352 14.352 26.833 26.833 39.308 39.308 51.789 51.789 59.070 

10 7.639 15.380 15.380 28.653 28.653 41.931 41.931 55.204 55.204 62.945 

11 8.201 16.372 16.372 30.376 30.376 44.380 44.380 58.384 58.384 66.555 

12 8.774 17.292 17.292 31.894 31.894 46.502 46.502 61.104 61.104 69.623 

13 9.346 18.212 18.212 33.413 33.413 48.619 48.619 63.819 63.819 72.685 

14 9.847 19.189 19.189 35.202 35.202 51.216 51.216 67.230 67.230 76.571 

15 10.318 20.191 20.191 37.120 37.120 54.054 54.054 70.983 70.983 80.856 

16 10.793 21.203 21.203 39.047 39.047 56.886 56.886 74.730 74.730 85.140 

17 11.269 22.211 22.211 40.965 40.965 59.714 59.714 78.468 78.468 89.410 

18 11.744 23.218 23.218 42.887 42.887 62.557 62.557 82.226 82.226 93.699 

19 12.220 24.225 24.225 44.805 44.805 65.389 65.389 85.969 85.969 97.974 

20 12.690 25.232 25.232 46.727 46.727 68.222 68.222 89.716 89.716 102.258 

 

(2) Das Honorar ist nach der Größe des Planbereichs zu berechnen, die dem 

Aufstellungsbeschluss zugrunde liegt. Wird die Größe des Planbereichs im förmlichen 

Verfahren geändert, so ist das Honorar für die Leistungsphasen, die bis zur Änderung 

der Größe des Planbereichs noch nicht erbracht sind, nach der geänderten Größe des 

Planbereichs zu berechnen. 
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(3) Für die Ermittlung der Honorarzone bei Bebauungsplänen gilt § 19 Absatz 6 

entsprechend mit der Maßgabe, dass der Bebauungsplan insgesamt einer Honorarzone 

zuzurechnen ist. 

 

Abschnitt 2: Landschaftsplanung 

 

§ 21 

 Anwendungsbereich 

 

(1) Landschaftsplanerische Leistungen umfassen das Vorbereiten, das Erstellen der 

für die Pläne nach Absatz 2 erforderlichen Ausarbeitungen und das Mitwirken beim 

Verfahren. 

 

(2) Die Bestimmungen dieses Teils gelten für folgende Pläne: 

1.  Landschafts- und Grünordnungspläne auf der Ebene der Bauleitpläne, 

2.  Landschaftsrahmenpläne, 

3. Landschaftspflegerische Begleitpläne zu Vorhaben, die den Naturhaushalt, das 

Landschaftsbild oder den Zugang zur freien Natur beeinträchtigen können, Pflege- 

und Entwicklungspläne, sowie sonstige landschaftsplanerische Leistungen. 

 

 

§ 22 

 Leistungsbild Landschaftsplan 

 

(1) Die Leistungen bei Landschaftsplänen sind in den in Absatz 2 aufgeführten 

Leistungsphasen zusammengefasst. Sie sind in der nachfolgenden Tabelle in 

Vomhundertsätzen der Honorare des § 27 bewertet. 

 

 

Bewertung der Leistungen in v.H. der Honorare 

1.  Grundlagenermittlung             23  bis 44  

2.  Vorplanung                 55 

3.  Entwurfsplanung               11 
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(2) Das Leistungsbild setzt sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, wie folgt 

zusammen: 

1.  Grundlagenermittlung 

a) Zusammenstellung einer Übersicht der vorgegebenen bestehenden und 

laufenden örtlichen und überörtlichen Planungen und Untersuchungen sowie der 

verfügbaren Kartenunterlagen und Daten nach Umfang und Qualität, 

b) Abgrenzung des Planungsgebiets, 

c) Ermittlung des Leistungsumfangs und der Schwierigkeitsmerkmale, 

d) Ortsbesichtigungen, 

e) Ermittlung der Planungsgrundlagen, 

f) Bestandsaufnahme einschließlich vorhersehbarer Veränderungen von Natur 

und Landschaft und 

g) Landschaftsbewertung nach den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege einschließlich der Erholungsvorsorge. 

 

2.  Vorplanung 

a) Unterschiedliche Lösungen nach gleichen Anforderungen und Erläuterung 

durch Text und Karte, 

b) Darlegung der Entwicklungsziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

insbesondere in Bezug auf die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die 

Pflege natürlicher Ressourcen, das Landschaftsbild, die Erholungsvorsorge, 

den Biotop- und Artenschutz, den Boden-, Wasser- und Klimaschutz sowie 

Minimierung von Eingriffen in Natur und Landschaft, 

c) Darlegen der angestrebten Flächenfunktionen einschließlich notwendiger 

Nutzungsänderungen, 

d) Vorschläge, die in andere Planungen, insbesondere die Bauleitplanung 

übernommen werden können, 

e) Hinweise auf landschaftliche Folgeplanungen und –maßnahmen sowie 

kommunale Förderungsprogramme, 

f) Beteiligung an der Mitwirkung von Verbänden nach Maßgabe des 

Bundesnaturschutzgesetzes, 

g) Berücksichtigung von Fachplanungen und 

h) Mitwirkung an der Abstimmung des Vorentwurfs mit der für Naturschutz und 

Landschaftspflege zuständigen Behörde. 
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3.  Entwurfsplanung 

Darstellung des Landschaftsplans in der vorgeschriebenen Fassung in Text und Karte 

mit Erläuterungsbericht. 

 

(3) Die Teilnahme an bis zu 6 Sitzungen von politischen Gremien der Auftraggeberin 

oder des Auftraggebers oder Sitzungen im Rahmen der Bürgerbeteiligungen, die bei 

Leistungen nach Absatz 2 anfallen, ist mit dem Honorar nach § 27 abgegolten. 

 

 

§ 23 

 Leistungsbild Grünordnungsplan 

 

(1) Die Leistungen bei Grünordnungsplänen sind in den in Absatz 2 aufgeführten 

Leistungsphasen zusammengefasst. Sie sind in der nachfolgenden Tabelle in 

Vomhundertsätzen der Honorare des § 28 bewertet. 

 

Bewertung der Leistungen in v.H. der Honorare 

1.  Grundlagenermittlung             23 bis 44  

2.  Vorplanung                 55 

3.  Entwurfsplanung               11 

 

(2) Das Leistungsbild setzt sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, wie folgt 

zusammen: 

1.  Grundlagenermittlung 

a) Zusammenstellung einer Übersicht der vorgegebenen bestehenden und 

laufenden örtlichen und überörtlichen Planungen und Untersuchungen sowie 

der verfügbaren Kartenunterlagen und Daten nach Umfang und Qualität, 

b) Abgrenzung des Planungsgebiets, 

c) Ermittlung des Leistungsumfangs und der Schwierigkeitsmerkmale, 

d) Ortsbesichtigungen, 

e) Ermittlung der Planungsgrundlagen, 

f) Bestandsaufnahme in Bezug auf Naturhaushalt, die Vorgaben des 

Artenschutzes, des Bodenschutzes und des Orts- und Landschaftsbildes, der 
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siedlungsgeschichtlichen Entwicklung, Schutzgebiete und geschützte 

Landschaftsbestandteile einschließlich denkmalgeschützter Objekte, 

Flächennutzung, 

g) Erfassung des Bedarfs an Erholungs- und Freizeiteinrichtungen, der 

voraussichtlichen Änderungen aufgrund städtebaulicher Planungen, 

Fachplanungen und anderer Eingriffe in Natur und Landschaft, 

h) Erfassung vorliegender Äußerungen der Einwohner, 

í) Landschaftsbewertung nach den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege einschließlich der Erholungsvorsorge und 

j) Darstellung der Bestandsaufnahme und der Bewertung. 

 

2.  Vorplanung 

a) Unterschiedliche Lösungen nach gleichen Anforderungen und Erläuterung 

durch Text und Karte, 

b) Darlegung der Flächenfunktionen und räumlichen Strukturen nach ökologischen 

und gestalterischen Gesichtspunkten,  

c) Darlegung von Entwicklungs-, Schutz-, Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen, 

d) Hinweise auf weitere Aufgaben von Naturschutz und Landschaftspflege,  

e) Beteiligung an der Mitwirkung von Verbänden nach Maßgabe des 

Bundesnaturschutzgesetzes, 

f) Berücksichtigung von Fachplanungen und 

g) Mitwirkung an der Abstimmung des Vorentwurfs mit der für Naturschutz und 

Landschaftspflege zuständigen Behörde. 

 

3.  Entwurfsplanung 

Darstellung des Grünordnungsplans in der vorgeschriebenen Fassung in Text und 

Karte mit Begründung. 

 

(3) § 22 Absatz 3 gilt entsprechend. 

 

 

§ 24 

 Leistungsbild Landschaftsrahmenplan 
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(1) Die Leistungen bei Landschaftsrahmenplänen sind in den in Absatz 2 aufgeführten 

Leistungsphasen zusammengefasst. Sie sind in der nachfolgenden Tabelle in 

Vomhundertsätzen der Honorare des § 29 bewertet. 

 

Bewertung der Leistungen in v.H. der Honorare 

1.  Grundlagenermittlung              24  

2.  Vorplanung                  24 

3.  Entwurfsplanung                62 

 

(2) Das Leistungsbild setzt sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, wie folgt 

zusammen: 

1.  Grundlagenermittlung 

Landschaftsanalyse durch Erfassung und Darstellung der natürlichen Grundlagen, der 

Landschaftsgliederung in Naturräume und ökologische Raumeinheiten, Flächennutzung 

und geschützte Flächen und Einzelbestandteile der Natur. 

 

2.  Vorplanung 

Landschaftsdiagnose durch Bewertung der ökologischen Raumeinheiten und 

Darstellung in Bezug auf Naturhaushalt, Landschaftsbild, Nutzungsauswirkungen, 

Empfindlichkeit der Ökosysteme und Zielkonflikte zwischen Naturschutz und 

Landschaftspflege. 

 

3.  Entwurfsplanung 

Darstellung der überörtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der 

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Bezug auf 

a) Ziele der Landschaftsentwicklung nach Maßgabe der Empfindlichkeit des 

Naturhaushalts, 

b) Ziele des Arten- und Biotopschutzes, 

c) Ziele und Pflege abiotischer Landschaftsgebiete, 

d) Sicherung und Pflege von Schutzgebieten und Einzelbestandteilen von Natur und 

Landschaft, 

e) Pflege-, Gestaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen zur Sicherung überörtlicher 

Grünzüge, Grünordnung im Siedlungsbereich, Landschaftspflege einschließlich des 

Arten- und Biotopschutzes sowie des Wasser-, Boden- und Klimaschutzes, 
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f) Grundsätze einer landschaftsschonenden Landnutzung, 

g) Leitlinien für die Erholung in der freien Natur und 

h) Gebiete für die detaillierte landschaftliche Planungen erforderlich sind. 

 

(3) Bei einer Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans ermäßigt sich die 

Bewertung der Leistungsphase 1 des Absatzes 2 auf 5 vom Hundert der Honorare nach 

§ 29. 

 

 

§ 25 

 Leistungsbild Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 

(1) Die Leistungen bei Landschaftspflegerischen Begleitplänen sind in den in Absatz 2 

aufgeführten Leistungsphasen zusammengefasst. Sie sind in der nachfolgenden 

Tabelle in Vomhundertsätzen der Honorare des Absatzes 3 bewertet. 

 

Bewertung der Leistungen in v.H. der Honorare 

1.  Grundlagenermittlung              18  bis 28 

2.  Vorplanung                  71 

3.  Entwurfsplanung                11 

 

(2) Das Leistungsbild setzt sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, wie folgt 

zusammen: 

1.  Grundlagenermittlung 

a) Klären der Aufgabenstellung und Ermittlung des Leistungsumfangs und Abgrenzung 

des Planungsbereichs, 

b) Bestandsaufnahme 

des Naturhaushalts in seinen Wirkungszusammenhängen, insbesondere durch 

Landschaftsfaktoren wie Relief, Geländegestalt, Gestein, Boden, oberirdische 

Gewässer, Grundwasser, Geländeklima sowie Tiere und Pflanzen sowie deren 

Lebensräume, 

der Schutzgebiete, geschützten Landschaftsbestandteile und schützenswerten 

Lebensräume, 

der vorhandenen Nutzungen und Vorhaben, 
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des Landschaftsbildes und dessen Struktur sowie 

kulturgeschichtlich bedeutsamer Objekte, 

c) Bestandsbewertung der Leistungsfähigkeit und Empfindlichkeit des Naturhaushalts 

und des Landschaftsbildes nach den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege sowie der vorhandenen Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft und 

d) Zusammenfassende Darstellung der Bestandsaufnahme und –bewertung. 

 

2.  Vorplanung 

a) Ermittlung und Bewertung von Eingriffen durch 

Konfliktanalyse und Lösungen zur Konfliktminderung der zu erwartenden 

Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes nach Art, Umfang, 

Ort und zeitlichem Ablauf, 

Ermittlung der unvermeidbaren Beeinträchtigungen und 

Abgrenzung des Untersuchungsbereichs, 

b) Erarbeitung der grundsätzlichen Lösung der wesentlichen Teile der Aufgabe mit 

Alternativen, insbesondere 

Darstellung und Begründung von Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege nach Art, Umfang, Lage und zeitlicher Abfolge einschließlich 

Biotopentwicklungs- und Pflegemaßnahmen sowie Maßnahmen nach § 3 Absatz 2 

Bundesnaturschutzgesetzes, 

Gegenüberstellung von Beeinträchtigungen und Ausgleich sowie Darstellung nicht 

ausgleichbarer Beeinträchtigungen und  

Kostenschätzung. 

 

3.  Entwurfsplanung 

Darstellung des Landschaftspflegerischen Begleitplans in der vorgeschriebenen 

Fassung in Text und Karte. 

 

(3) Die Honorare sind bei einer Planung im Maßstab des Flächennutzungsplans 

entsprechend § 27, bei einer Planung im Maßstab des Bebauungsplans entsprechend 

§ 28 zu berechnen. Anstelle eines Honorars nach Satz 1 kann das Honorar frei 

vereinbart werden. 
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§ 26 

 Leistungsbild Pflege- und Entwicklungsplan 

 

(1) Die Leistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen sind in den in Absatz 2 

aufgeführten Leistungsphasen zusammengefasst. Sie sind in der nachfolgenden 

Tabelle in Vomhundertsätzen der Honorare des § 30 bewertet. 

  

Bewertung der Leistungen in v.H. der Honorare 

1.  Grundlagenermittlung              23 bis 60 

2.  Vorplanung                  22 bis 44 

3.  Entwurfsplanung                6 

 

(2) Das Leistungsbild setzt sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, wie folgt 

zusammen: 

 

1.  Grundlagenermittlung 

a) Abgrenzen des Planungsbereichs, 

b) Zusammenstellung der planungsrelevanten Unterlagen, insbesondere 

Ökologische und wissenschaftliche Bedeutung des Planungsbereichs, 

Schutzzweck, 

Schutzverordnungen und 

Eigentümer, 

c) Erfassung und Beschreibung der natürlichen Grundlagen und 

d) Ermittlung von Beeinträchtigungen des Planungsbereichs. 

 

2.  Vorplanung 

a) Erfassung und Darstellung von  

Flächen, auf denen eine Nutzung weiter betrieben werden soll, 

Flächen, auf denen regelmäßig Pflegemaßnahmen durchzuführen sind, 

Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Standortverhältnisse, 

Maßnahmen zur Änderung der Biotopstruktur, 

b) Vorschläge für 

gezielte Maßnahmen zur Förderung bestimmter Tier- und Pflanzenarten, 
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Maßnahmen zur Lenkung des Besucherverkehrs, 

Maßnahmen zur Änderung der rechtlichen Vorschriften und  

Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, 

c) Hinweise für weitere wissenschaftliche Untersuchungen und 

d)  Kostenschätzung der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. 

 

3.  Entwurfsplanung 

Darstellung des Pflege- und Entwicklungsplans in der vorgeschriebenen Fassung in 

Text und Karte 

 

§ 27 

 Honorare für Leistungen bei Landschaftsplänen 

 

(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 22 aufgeführten 

Leistungen bei Landschaftsplänen sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt. 

 

Honorartafel zu § 27 Absatz 1 - Landschaftsplan 
 

Fläche in Zone I Zone II Zone III 

Hektar bis von bis von bis von bis 

ha Euro Euro Euro 

1.000 11.484 13.779 13.779 16.080 16.080 18.376 

1.300 13.928 16.714 16.714 19.501 19.501 22.287 

1.600 16.597 19.915 19.915 23.228 23.228 26.546 

1.900 18.877 22.655 22.655 26.429 26.429 30.207 

2.200 21.004 25.207 25.207 29.404 29.404 33.607 

2.500 22.967 27.559 27.559 32.155 32.155 36.747 

3.000 25.994 31.194 31.194 36.389 36.389 41.588 

 

(2) Die Honorare sind nach der Gesamtfläche des Plangebiets in Hektar zu 

berechnen. 

 

(3) Die Zuordnung zu den Honorarzonen wird anhand folgender 

Bewertungsmerkmale für die planerischen Anforderungen ermittelt: 

 a) topographische Verhältnisse, 
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 b) Flächennutzung, 

 c) Nutzungen und Dichte, 

 d) Gliederung des Landschaftsbildes, 

 e) Umweltsicherung, Umweltschutz und ökologische Verhältnisse sowie 

 f) Bevölkerungsdichte. 

 

§ 28 

 Honorare für Leistungen bei Grünordnungsplänen 

 

(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 23 aufgeführten 

Leistungen bei Grünordnungsplänen sind in der nachfolgenden Honorartafel 

festgesetzt. 

 

Honorartafel zu § 28 Absatz 1 – Grünordnungsplan 

 

Ansätze in Verrechnungs- Zone I Zone II 

einheiten bis von bis von bis 

VE Euro Euro 

1.500 1.723 2.153 2.153 2.582 

5.000 5.742 7.179 7.179 8.615 

10.000 9.530 11.918 11.918 14.301 

20.000 15.850 19.813 19.813 23.770 

40.000 25.723    32.155    32.155    38.582 

60.000 32.380    40.479    40.479    48.573 

80.000 38.582    48.230    48.230    57.878 

100.000 43.639    54.550    54.550    65.456 

150.000 60.292    75.364    75.364    90.432 

200.000 75.789    94.737        94.737    113.686 

 

(2) Die Honorare sind für die Summe der Einzelansätze des Absatzes 3 gemäß der 

Honorartafel des Absatzes 1 zu berechnen. 

 

(3) Für die Ermittlung des Honorars ist von folgenden Ansätzen auszugehen: 

1. für Flächen nach § 9 des Baugesetzbuchs mit Festsetzungen einer GFZ oder 

Baumassenzahl 
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je Hektar Fläche 400 VE, 

2. für Flächen nach § 9 des Baugesetzbuchs mit Festsetzungen einer GFZ oder 

Baumassenzahl und Pflanzbindungen oder Pflanzpflichten 

je Hektar Fläche 1.150 VE, 

3.  für Grünflächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 des Baugesetzbuchs, soweit nicht Bestand 

je Hektar Fläche 1.000 VE, 

4.  für sonstige Grünflächen 

je Hektar Fläche 400 VE, 

5. für Flächen mit besonderen Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege, die nicht bereits unter Nummer 2 angesetzt sind 

je Hektar Fläche 1.200 VE, 

6. für Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung von 

Steinen, Erden und anderen Bodenschätzen 

je Hektar Fläche 400 VE, 

7. für Flächen für Landwirtschaft und Wald mit mäßigem Anteil an Maßnahmen für 

Naturschutz und Landschaftspflege 

je Hektar Fläche 400 VE, 

8. für Flächen für Landwirtschaft und Wald ohne Maßnahmen für Naturschutz und 

Landschaftspflege oder flurbereinigte Flächen von Landwirtschaft und Wald 

je Hektar Fläche 100 VE, 

9.  für Wasserflächen mit Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege 

je Hektar Fläche 400 VE, 

10.  für Wasserflächen ohne Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege 

je Hektar Fläche 100 VE, 

11. sonstige Flächen 

je Hektar Fläche 100 VE. 

 

(4) Die Honorare sind nach den Darstellungen der endgültigen Planfassung nach 

Leistungsphase 3 von § 23 zu berechnen. Kommt es nicht zur endgültigen Planfassung, 

so sind die Honorare nach den Festsetzungen der mit der Auftraggeberin oder dem 

Auftraggeber abgestimmten Planfassung zu berechnen. 

 

(5) Die Zuordnung zu den Honorarzonen wird anhand folgender Bewertungsmerkmale 

für die planerischen Anforderungen ermittelt: 
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 a) ökologische oder topographische Verhältnisse, 

 b) Flächennutzung, 

c) Maßnahmen auf den Gebieten Umweltschutz, Denkmalschutz, Naturschutz, 

Spielflächenleitplanung oder Sportstättenplanung, 

d) Änderungen oder Überarbeitungen von Teilgebieten vorliegender 

Gründordnungspläne sowie 

e) Grünordnungspläne in einem Entwicklungsbereich oder in einem 

Sanierungsgebiet. 

  

§ 29 

 Honorare für Leistungen bei Landschaftsrahmenplänen 

 

(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 24 aufgeführten 

Leistungen bei Landschaftsrahmenplänen sind in der nachfolgenden Honorartafel 

festgesetzt. 

 

Honorartafel zu § 29 Absatz 1 - Landschaftsrahmenplan 
 

Fläche Zone I Zone II 

 in Hektar von bis von bis 

ha Euro Euro 

5.000 26.510 33.136 33.136 39.763 

6.000 30.477 38.097 38.097 45.717 

7.000 34.218 42.773 42.773 51.326 

8.000 37.742 47.181 47.181 56.614 

9.000 40.927 51.161 51.161 61.390 

10.000 43.794 54.745 54.745 65.697 

12.000 49.095 61.367 61.367 73.635 

14.000 53.752 67.193 67.193 80.630 

16.000 58.206 72.761 72.761 87.312 

18.000 62.320 77.901 77.901 93.482 

20.000 66.710 83.390 83.390 100.067 

 

(2) § 27 Absatz 2 gilt entsprechend. 
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(3) Die Zuordnung zu den Honorarzonen wird anhand folgender 

Bewertungsmerkmale für die planerischen Anforderungen ermittelt: 

      a) ökologische Verhältnisse, 

      b) Verdichtungsräume, 

      c) Erholungsgebiete, 

d) tiefgreifende Nutzungsansprüche wie großflächiger Abbau von 

Bodenbestandteilen sowie 

      e) Maßnahmen der Umweltsicherung und des Umweltschutzes. 

 

 

§ 30 

 Honorare für Leistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen 

 

(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 26 aufgeführten 

Leistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen sind in der nachfolgenden Honorartafel 

festgesetzt. 

 

Honorartafel zu § 30 Absatz 1 – Pflege- und Entwicklungsplan 
 

Fläche Zone I Zone II Zone III 

in Hektar bis  von bis von bis von bis 

ha Euro Euro Euro 

5 2.342 4.678 4.678 7.020 7.020 9.357 

10 2.945 5.885 5.885 8.820 8.820 11.760 

15 3.375 6.749 6.749 10.124 10.124 13.498 

20 3.712 7.419 7.419 11.126 11.126 14.833 

30 4.305 8.615 8.615 12.931 12.931 17.241 

40 4.842 9.689 9.689 14.531 14.531 19.378 

50 5.312 10.625 10.625 15.932 15.932 21.244 

75 6.309 12.624 12.624 18.943 18.943 25.258 

100 7.153 14.301 14.301 21.454 21.454 28.602 

150 8.493 16.975 16.975 25.462 25.462 33.945 

200 9.484 18.974 18.974 28.464 28.464 37.953 

300 10.824 21.648 21.648 32.472 32.472 43.296 

400 11.826 23.652 23.652 35.484 35.484 47.310 

500 12.634 25.263 25.263 37.887 37.887 50.516 
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Fläche Zone I Zone II Zone III 

in Hektar bis  von bis von bis von bis 

ha Euro Euro Euro 

1.000 15.973 31.940 31.940 47.913 47.913 63.881 

2.500 23.990 47.975 47.975 71.964 71.964 95.949 

 

(2) Die Honorare sind nach der Grundfläche des Planungsbereichs in Hektar zu 

berechnen. 

 

(3) Die Zuordnung zu den Honorarzonen wird anhand folgender 

Bewertungsmerkmale für die planerischen Anforderungen ermittelt: 

      a) fachliche Vorgaben, 

b) Differenziertheit des floristischen Inventars oder der 

Pflanzengesellschaften, 

      c) Differenziertheit des faunistischen Inventars, 

d)  Beeinträchtigungen oder Schädigungen von Naturhaushalt und 

Landschaftsbild sowie 

e) Aufwand für die Festlegung von Zielaussagen sowie Pflege- und 

Entwicklungsmaßnahmen. 

 

 

Teil III: 

Objektplanung 

 

Abschnitt I: Gebäude 

 

§ 31 

 Besondere Grundlagen des Honorars 

 

(1) Vorhandene Bausubstanz, die technisch oder gestalterisch mitverarbeitet wird, ist 

bei den anrechenbaren Kosten angemessen zu berücksichtigen. Der Umfang der 

Anrechnung bedarf der schriftlichen Vereinbarung. 
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(2) Anrechenbar sind für Leistungen bei Gebäuden und raumbildenden Ausbauten die 

Kosten für Installationen, zentrale Betriebstechnik und betriebliche Einbauten, die die 

Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer fachlich nicht plant 

1. vollständig bis zu 25 vom Hundert der sonstigen anrechenbaren Kosten und 

2. zur Hälfte mit dem 25 vom Hundert der sonstigen anrechenbaren Kosten 

übersteigendem Betrag. 

 

(3) Nicht anrechenbar sind für Leistungen bei Gebäuden und raumbildenden 

Ausbauten die Kosten für: 

1. das Baugrundstück einschließlich der Kosten des Erwerbs und des Freimachens; 

2. das Herrichten des Grundstücks, soweit die Auftragnehmerin oder der 

Auftragnehmer es weder plant noch seine Ausführung überwacht; 

3. die öffentliche Erschließung und andere einmalige Abgaben; 

4. die nichtöffentliche Erschließung sowie die Abwasser- und Versorgungsanlagen und 

die Verkehrsanlagen, soweit die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer sie weder 

plant noch ihre Ausführung überwacht; 

5. die Außenanlagen, soweit nicht unter Nummer 4 erfasst; 

6. sonstige Anlagen und Einrichtungen aller Art, soweit die Auftragnehmerin oder der 

Auftragnehmer sie weder plant noch bei ihrer Beschaffung mitwirkt, ihre Ausführung 

oder ihren Einbau überwacht; 

7. Geräte und Wirtschaftsgegenstände, die die Auftraggeberin oder der Auftraggeber 

ohne Mitwirkung der Auftragnehmerin oder des Auftragnehmers beschafft; 

8. Kunstwerke, soweit sie nicht wesentliche Bestandteile des Objekts sind; 

9. künstlerisch gestaltete Bauteile, soweit die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer 

sie weder plant noch ihre Ausführung überwacht; 

10. die Kosten der Winterbauschutzvorkehrungen und sonstige zusätzliche 

Maßnahmen; 

11. Entschädigungen und Schadensersatzleistungen; 

12. die Baunebenkosten und 

13. fernmeldetechnische Einrichtungen und andere zentrale Einrichtungen der 

Fernmeldetechnik für Ortsvermittlungsstellen sowie Anlagen der Maschinentechnik, 

die nicht überwiegend der Ver- und Entsorgung des Gebäudes zu dienen bestimmt 

sind. Absatz 2 gilt entsprechend. 

 


